
114 Zweites Buch

Zulässige Verlesung von Protokollen.

§ 251
(1) Die Vernehmung eines Zeugen, Sachverständigen 

oder Mitbeschuldigten darf durch Verlesung der Nieder
schrift über seine frühere richterliche Vernehmung er
setzt werden,

1. wenn der Zeuge, Sachverständige oder Mitbeschul
digte verstorben oder in Geisteskrankheit verfallen ist 
oder wenn sein Aufenthalt nicht zu ermitteln ist;

2. wenn dem Erscheinen des Zeugen, Sachverständigen 
oder Mitbeschuldigten in der Hauptverhandlung für 
eine längere oder ungewisse Zeit Krankheit, Gebrech
lichkeit oder andere nicht zu beseitigende Hindernisse 
entgegenstehen;

3. wenn dem Zeugen oder Sachverständigen das Erschei
nen in der Hauptverhandlung wegen des damit ver
bundenen Zeitverlustes oder wegen der Schwierig
keiten der Verkehrsverhältnisse nicht zugemutet wer
den kann;

4. wenn der Staatsanwalt, der Verteidiger und der An
geklagte mit der Verlesung einverstanden sind.

(2) Ist ein Zeuge, Sachverständiger oder Mitbeschuldig
ter verstorben oder kann er aus einem anderen Grund 
in absehbarer Zeit gerichtlich nicht vernommen werden, 
so dürfen auch Niederschriften über eine anderweite 
Vernehmung sowie Urkunden, die eine von ihm stam
mende schriftliche Äußerung enthalten, verlesen werden.

(3) Soll die Verlesung anderen Zwecken als unmittelbar 
der Urteilsfindung, insbesondere zur Vorbereitung der 
Entscheidung darüber dienen, ob die Ladung und Verneh
mung einer Person erfolgen sollen, so dürfen Verneh
mungsniederschriften, Urkunden und andere als Beweis
mittel dienende Schriftstücke auch sonst verlesen werden.

(4) ln den Fällen der Abs. 1 und 2 beschließt das Ge
richt, ob die Verlesung ungeordnet wird. Der Grund der 
Verlesung wird bekanntgegeben. Wird die Niederschrift


